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(3) Der Wahlvorstand ist bei Anwesenheit von min
destens drei Mitgliedern, unter denen sich stets der 
Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter befinden muß, 
beschlußfähig. Er beschließt mit einfacher Stimmen
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Wahlvorstehers.

III.
Wahlkreise und Wahlbezirke

§ 14 
Wahlkreise

(1) Die Wahl der Abgeordneten erfolgt in Wahl
kreisen.

(2) Die Festlegung der Wahlkreise und der Zahl der 
in den einzelnen Wahlkreisen zu wählenden Abgeord
neten erfolgt entsprechend den Bestimmungen des 
Wahlgesetzes (§ 9).

(3) Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern bil
den für die Wahl der Gemeindevertretung einen Wahl
kreis.

(4) Die Bezeichnung (laufende Nummer), die Grenzen 
der Wahlkreise sowie die Zahl der in den einzelnen 
Wahlkreisen zu wählenden Abgeordneten sind spä
testens 50 Tage vor dem Wahltag bekanntzugeben.

§15
Wahlbezirke

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in Wahlbezirken (Stimm
bezirken).

(2) Zur Bildung der Wahlbezirke haben die Räte der 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden ihr Territorium 
in Wahlbezirke einzuteilen. Dies hat so zu erfolgen, daß 
allen Wählern die Stimmabgabe möglichst erleichtert 
wird. Ein Wahlbezirk soll nicht mehr als 2500 Ein
wohner umfassen, darf aber auch nicht so klein sein, 
daß die Geheimhaltung der Stimmabgabe gefährdet ist. 
Jede Stadt, jeder Stadtbezirk, jede Gemeinde bilden 
mindestens einen Wahlbezirk.

(3) Für Kranken- und Pflegeanstalten, Betriebswohn- 
lager u. ä. mit einer größeren Anzahl von wahlberech
tigten Bürgern können selbständige Wahlbezirke ge
bildet werden, in denen Wählerlisten aufzustellen sind. 
Die Bildung dieser Wahlbezirke bedarf der Bestätigung 
der Wahlkommission der Republik.

(4) Die Bildung der Wahlbezirke ist von den Räten 
der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden spätestens 
50 Tage vor dem Wahltag bekanntzugeben.

IV.
Wählerlisten

§16
Aufstellung der Wählerlisten

(1) Wählen kann nur, wer in der Wählerliste einge
tragen oder im Besitz eines Wahlscheines ist. Jeder 
Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlbezirk (Stimm
bezirk) wählen, in dessen Wählerliste er eingetragen ist. 
Das gilt nicht für Inhaber von Wahlscheinen.

(2) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 
legen Wählerlisten aller in ihrem Zuständigkeitsbereich 
polizeilich gemeldeten Wahlberechtigten an.

(3) Die Wählerliste wird nach Wahlbezirken (Stimm
bezirken) aufgestellt. Die Aufstellung muß so rechtzeitig 
abgeschlossen sein, daß die Liste spätestens am 21. Tage 
vor dem Wahltag ausgelegt werdert kann.

§17
Inhalt der Wählerliste

(1) In der Wählerliste sind in alphabetischer Reihen
folge und unter fortlaufender Nummer die Zu- und 
Vornamen, der Geburtstag, der Wohnort und die Woh
nung aller Wahlberechtigten einzutragen. Die Liste 
kann auch so angelegt werden, daß dib Wahlberechtig
ten in alphabetischer Reihenfolge nach Straßen oder 
Ortsteilen bzw. innerhalb der Straßen oder Ortsteile 
nach Häusern eingetragen werden.

(2) Personen, die gemäß § 4 des Wahlgesetzes vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind, werden nicht in die 
Wählerliste aufgenommen.

(3) Personen, deren Wahlrecht gemäß §5 des Wahl
gesetzes ruht, sind in die Wählerliste aufzunehmen und 
dort besonders kenntlich zu machen. Besteht der Grund 
für das Ruhen des Wahlrechts am Wahltag nicht mehr, 
ist der in die Wählerliste eingetragene Vermerk zu 
streichen. Die Streichung des Vermerkes ist durch den 
Rat der Stadt, des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde, 
am Wahltag durch den Wahlvorsteher, zu bescheinigen.

§18
Auslegung von Wählerlisten

(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 
haben die Wählerliste vom 21. bis 7. Tage vor dem 
Wahltag zu einer für die Bevölkerung günstigen Zeit an 
einem allgemein zugänglichen Ort zur öffentlichen Ein
sicht auszulegen. Die Einsichtnahme muß auch an Sonn- 
und Feiertagen möglich sein.

(2) Die Räte der Städte. Stadtbezirke und Gemeinden 
haben in ortsüblicher Weise bekanntzugeben, wo und 
zu welcher Tageszeit die Wählerliste zur Einsicht aus
liegt und innerhalb welcher Zeit und in welcher Weise 
Einspruch gegen die Eintragungen in der Wählerliste 
erhoben werden kann.

§19
Wahlbenachrichtigung

(1) Jeder Wahlberechtigte hat sich im Interesse der 
Ausübung seines Wahlrechts von der Richtigkeit der 
Eintragung in der Wählerliste zu überzeugen.

(2) Er erhält vom Rat der Stadt, des Stadtbezirkes 
bzw. der Gemeinde eine schriftliche Benachrichtigung 
ausgehändigt.

(3) Auf der Benachrichtigung sind die Nummer, unter 
der der Wahlberechtigte in der Wählerliste eingetragen 
ist, der Wahltag, die Wahlzeit und das Wahllokal an
zugeben.

§ 20
Beanstandung der Wählerliste

(1) Jeder Wahlberechtigte, der die Wählerliste für un
richtig oder unvollständig hält oder davon Kenntnis 
erlangt, daß die Voraussetzungen der Wahlberechti
gung bei einem in der Wählerliste eingetragenen Bür
ger nicht oder nicht mehr vorliegen, hat das dem Rat 
der Stadt, des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde, der 
die Wählerliste aufgestellt hat, unverzüglich mitzu
teilen.


